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Gehören Computerspiele zu den Glücksspielen? Die rechtliche Lage 

ist kompliziert genug. Durch Amokläufe junger Männer wurde die 

Diskussion sowohl in Deutschland als auch in anderen Ländern 

zusätzlich aufgeheizt. Man fragte sich, ob die Täter, die vorher häufig 

am Computer den gewalttätigen Kampf zwischen Gut und Böse 

nachgespielt hatten, von diesen zu ihren Amokläufen veranlasst 

oder zumindest in dieser Richtung beeinflusst worden waren. Dies 

ließ eine Kontrolle des Angebots solcher Computerspiele durch eine 

Genehmigungspflicht spontan als nur folgerichtig erscheinen. 

Was sind Ego-Shooter und welche Wirkungen haben sie in der 

realen Welt? Passen Computerspiele und Glücksspielstaatsvertrag 

zusammen? Und entsprechen die aktuellen gesetzlichen Regelungen 

dem Unionsrecht und dem Grundgesetz? Auf diese und andere Fragen 

sucht und findet Elmar Liese nicht immer zu erwartende Antworten.
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Vorwort

I. Berlin 2002

Schon 1989 meinte Stober1 feststellen zu können, dass die Vorschriften des gewerb-
lichen Spielrechts zunehmend an Bedeutung gewännen, da das Verhalten der Spie-
ler unter sozialen, wirtschaftlichen und psychologischen Aspekten das Interesse der 
 Öffentlichkeit auf sich ziehen würde.

Wie sich gezeigt hat, sind es zunächst und tatsächlich nicht die Spieler, die dieses Inter-
esse zu begründen vermögen, sondern die Spiele. Im Einzelnen:

Anlass zur juristischen Auseinandersetzung mit einer neuen Form von Gewerbe war die 
Erkenntnis der Behörden, dass in verschiedenen Internetcafés Kinder und Jugend liche 
zwischen 10 und 16 Jahren das Computerspiel „Counter-Strike“2 spielten.  Hierüber 
war bereits am 1.6.2002 von der „Berliner Zeitung“ berichtet worden.3 Dieser sog. Ego-
Shooter4 wurde durch den Amoklauf5 des Gymnasiasten Robert Steinhäuser in Erfurt 
2002 und das sich daran anschließende Indizierungsverfahren6 bei der „Bundesprüf-
stelle für jugendgefährdende Schriften“ (BPjS)7 auch über Spielerkreise hinaus bekannt.

Aufgrund des massiven Drucks der Verwaltung gegen die Branche war eine erste 
gerichtliche Überprüfung nur eine Frage der Zeit. So hatte sich die 4. Kammer des  
VG Berlin bereits am 21.8.2002 mit einer Schließungsverfügung nach §  15 Abs.  2 
GewO zu befassen. Dieser Rechtsstreit8 hielt Eingang in die Sammlung besonders inter-

1 Handbuch, § 102 V.4.
2 Näher zum Spiel <http://de.wikipedia.org/wiki/Counter-Strike> (Stand: 14.8.2019).
3 Angaben nach Persson, Computer-Cafés.
4 Computerspiel, bei dem man aus der First-Person-Perspektive (= Ego) mit Waffen auf Gegner schießt 

(auch First-Person-Shooter, FPS).
5 Duden, Stichwort „Amok“: von malayisch „amuk“ = wütend, rasend.
6 PM der BPjS v. 16.5.2002 und dazu Adamczewski, Counter-Strike. Das Indizierungsverfahren betraf 

die amerikanische Originalversion des Spiels und sollte nach Inkrafttreten eines neuen Jugendschutz-
gesetzes erneut geprüft werden, wofür es allerdings an einer Rechtsgrundlage fehlte.

7 Heute Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien, BPjM <http://www.bundesprüfstelle.de> 
(Stand: 14.8.2019).

8 Beschl. v. 21.8.2002 – VG 4 A 253.02, GewArch 2002, 427 = MMR 2002, 767 = BeckRS 2002, 
31333164.
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 Vorwort

essanter Verfahren des VG, bildete allerdings nur den Auftakt. Das Verfahren ging in die 
Beschwerde.9 Weitere Verfahren folgten.10 Seither galten diese Gewerbe als Spielhalle.

II. Berlin 2013

Mehr als zehn Jahre später hat sich das Verwaltungsgericht Berlin erneut mit den Spiel-
hallen im Bundesland Berlin befassen müssen. Anlass war diesmal das Inkrafttreten des 
Berliner Spielhallengesetzes (SpielhG Bln) zum 2.6.2011.11 Gegenstand des Gesetzes 
waren nach dessen § 1 S. 1 a. F.12 stehende Unternehmen, die ausschließlich oder über-
wiegend der gewerbsmäßigen Aufstellung von Spielgeräten oder der Veranstaltung 
anderer Spiele im Sinne des § 33c Absatz 1 Satz 1 oder des § 33d Absatz 1 Satz 1 der 
Gewerbeordnung oder der gewerbsmäßigen Aufstellung von Unterhaltungsspielen 
ohne Gewinnmöglichkeit im Sinne der Gewerbeordnung dienen.

Die 4. Kammer führt in ihrem Urteil zum Berliner Spielhallengesetz insbesondere ihre 
verfassungsrechtliche Einschätzung zur Berufsfreiheit fort.13 Hat das Gericht mit sei-
ner Rechtsprechung zu den Internetcafés die Voraussetzung für deren Verbot geschafft, 
so zeigt sich auch in seiner Rechtsprechung zu den Spielhallen glücksspielrechtlicher 
Art die Konstanz in der verfassungsrechtlichen Betrachtung des Spielens und die damit 
verbundene repressive Judikatur des Gerichts gegenüber Spielhallen gänzlich vonein-
ander differenzierenden Spieleangebots. Insofern schließt sich der Kreis, der mit der 
Bestätigung der behördlichen Schließungsverfügung gegen ein Internetcafé im Jahr 
2002 begann.

9 OVG Berlin, Beschl. v. 16.12.2002, 1 S 55.02, GewArch 2003, 118 = JA 2003, 642 = BeckRS 2003, 
07424.

10 Beschl. v. 27.9.2002 – VG 4 A 328.02 = CR 2003, 138 und Urt. v. 30.6.2003 – VG 4 A 358.02 (unver-
öffentlicht).

11 Gesetz zur Regelung des Rechts der Spielhallen im Land Berlin (Spielhallengesetz Berlin – SpielhG 
Bln) v. 20.5.2011, GVBl. 2011, 223.

12 Geänd. durch Gesetz zur Umsetzung des Mindestabstands nach dem Spielhallengesetz Berlin für 
Bestandsunternehmen (Mindestabstandsumsetzungsgesetz Berlin – MindAbstUmsG Bln) sowie zur 
Änderung spielrechtlicher Vorschriften v. 22.03.2016, GVBl. 2016, 117, dazu Liese, Spielhallen.

13 Urt. v. 1.3.2012 – 4 K 336.12, Zf WG 2013, 200 (210 ff.) = BeckRS 2013, 49054.
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Einführung

Zehn Jahre nach dem Amoklauf in Erfurt beschloss der Gesetzgeber, massiv in das 
Recht der Spielhallen eingreifen zu wollen. In diesem nicht unerheblichen Zeitraum 
wurde, ausgehend von der Rechtsprechung des VG Berlin, eine ganze Branche auf das 
Spielen am PC spezialisierter Internetcafés den Regelungen des gewerblichen Spiel-
rechts mit der Folge unterworfen, dass diese Branche heute nicht mehr existent ist.14

I. Die Länder

Auf Länderebene trat am 1.7.2012 der 1. GlüÄndStV15 in Kraft. Zahlreiche Ausfüh-
rungs- und Landesspielhallengesetze folgten. Damit ergibt sich seither ein neuer 
glücksspielrechtlicher Kontext für Internetcafés, da der GlüStV nun auch die Geltung 
glücksspielrechtlicher Vorschriften für Spielhallen anordnet (§ 2 Abs. 3 S. 1 GlüStV)16 
und diesen mit § 24 Abs. 1 GlüStV sogar eine eigene Erlaubnisnorm zuweist. Demge-
genüber rekurriert § 3 Abs. 7 GlüStV mit seinem zentralen Spielhallenbegriff unverän-
dert auf die bis zum 11.12.2012 geltende Fassung des § 33i Abs. 1 S. 1 GewO.

II. Der Bund

Auf Bundesebene hingegen erfolgte zum 12.12.2012 eine Änderung der zentralen 
Erlaubnisnorm des gewerblichen Spielrechts in der Hoffnung, die Grundlage für eine 
Korrektur der Rechtsprechung zur Erlaubnispflichtigkeit von Internetcafés nach § 33i 
der Gewerbeordnung legen zu können.17

III. Unionale Einflüsse

Allerdings lassen diese Gesetzesänderungen keine eigenen Überzeugungen des na-
tionalen Gesetzgebers erkennen, sondern werden aus der Rechtsprechung des Euro-
päischen Gerichtshofs abgeleitet.

14 Zuletzt VG Saarlouis, Beschl. v. 19.12.2018 – 5 L 1318/18, Zf WG 2019, 415 = BeckRS 2018, 34830.
15 Erster Staatsvertrag zur Änderung des Staatsvertrages zum Glücksspielwesen in Deutschland (Erster 

Glücksspieländerungsstaatsvertrag – Erster GlüÄndStV) vom 15. Dezember 2011, etwa GV. NRW. 
2012, 523.

16 Dietlein/Hüsken, in: Dietlein/Hecker/Ruttig, Glückspielrecht, § 2 Rn. 14.
17 Art. 1 Nr. 6 Gesetz zur Änderung der Gewerbeordnung und anderer Gesetze vom 5. Dezember 2012, 

BGBl. I 2012, 2415.
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1. Rs. „Markus Stoß“ u. a. und „Carmen Media“ und  
der 1. GlüÄndStV

In dem erweiterten Anwendungsbereich des GlüStV sahen die Länder eine Fort-
entwicklung des GlüStV von 2008. So meinten die Länder aus den zum deutschen 
GlüStV (Fassung von 2008) ergangenen Entscheidungen des EuGH und vor dem 
Hintergrund der sich darin abzeichnenden Ausführungen zu einer Kohärenz (vgl. auch 
Art. 7 AEUV) Regulierungsdefizite erkennen zu können.

2. EU-Vertragsverletzungsverfahren18 und Änderung der 
Gewerbeordnung

Mit Mahnschreiben v. 29.9.2011 hatte die EU-Kommission ein Vertragsverletzungs-
verfahren gegen die Bundesrepublik Deutschland vorbereitet. Die Kommission der 
Europäischen Gemeinschaften war der Auffassung, dass das Erfordernis einer Spiel-
hallenerlaubnis für Einrichtungen, in denen ausschließlich Unterhaltungsspielgeräte 
(insbes. Computer mit Spielmöglichkeit) aufgestellt sind, unverhältnismäßig sei und 
damit gegen Artikel 9 der Dienstleistungsrichtlinie verstoße.19

Infolgedessen brachte die Bundesregierung am 10.8.2012 den Entwurf eines Gesetzes 
zur Änderung der Gewerbeordnung und anderer Gesetze in den Bundestag ein.20 Der 
Entwurf sah in Art. 1 Nr. 6 a) vor, dass in § 33i Abs. 1 S. 1 GewO die Worte „oder der 
gewerbsmäßigen Aufstellung von Unterhaltungsspielen ohne Gewinnmöglichkeit“ ge-
strichen werden.

Nach der Befassung des Bundesrats ist der Gesetzesentwurf v. 10.10.2012 gem. Art. 6 
Abs. 321 am 12.12.2012 in Hinblick auf das Spielhallenwesen unverändert in Kraft getre-
ten.22 Damit sollten Unterhaltungsspiele ohne Gewinnmöglichkeit vom Anwendungs-
bereich der Gewerbeordnung nicht mehr erfasst werden:23

18 Siehe Art. 258 AEUV.
19 Zum Ganzen Schönleiter, Herbsttagung, 66.
20 BT-Drucks. 472/12.
21 BT-Drucks. 17/10961.
22 Verkündet als Art.  1 des Gesetzes zur Änderung der Gewerbeordnung und anderer Gesetze –  

GewOuaÄndG – BGBl I 2012, 2415.
23 „Spielhallen, in denen ausschließlich Unterhaltungsspielgeräte (ohne Gewinnmöglichkeit) betrieben 

werden, benötigen keine Erlaubnis mehr“, so gleichlautend BT Drucks. 472/12 und 17/10961 je 
S. 2, Fn 4 und 5; Hahn, in: Friauf, Gewerbeordnung, § 33i Rn. 13; Berberich, in: Streinz/Liesching/ 
Hambach, Medien, § 33i GewO Rn. 15.
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III. Unionale Einflüsse

(Text alte Fassung)

(1) Wer gewerbsmäßig eine Spielhalle oder 
ein ähnliches Unternehmen betreiben will, das 
ausschließlich oder überwiegend der Aufstel-
lung von Spielgeräten oder der Veranstaltung 
anderer Spiele im Sinne des § 33c Abs. 1 Satz 1 
oder des §  33d Abs.  1 Satz  1 oder der gewerbs-
mäßigen Aufstellung von Unterhaltungsspielen 
ohne Gewinnmöglichkeit dient, bedarf der Er-
laubnis der zuständigen Behörde. Die Erlaub-
nis kann mit einer Befristung erteilt und mit 
Auflagen verbunden werden, soweit dies zum 
Schutze der Allgemeinheit, der Gäste oder der 
Bewohner des Betriebsgrundstücks oder der 
Nachbargrundstücke vor Gefahren, erheblichen 
Nachteilen oder erheblichen Belästigungen er-
forderlich ist; unter denselben Voraussetzungen 
ist auch die nachträgliche Aufnahme, Änderung 
und Ergänzung von Auflagen zulässig.

(2) …

(Text neue Fassung)

(1) Wer gewerbsmäßig eine Spielhalle oder 
ein ähnliches Unternehmen betreiben will, das 
ausschließlich oder überwiegend der Aufstel-
lung von Spielgeräten oder der Veranstaltung 
anderer Spiele im Sinne des § 33c Abs. 1 Satz 1 
oder des §  33d Abs.  1 Satz  1 dient, bedarf der 
Erlaubnis der zuständigen Behörde. Die Erlaub-
nis kann mit einer Befristung erteilt und mit 
Auflagen verbunden werden, soweit dies zum 
Schutze der Allgemeinheit, der Gäste oder der 
Bewohner des Betriebsgrundstücks oder der 
Nachbargrundstücke vor Gefahren, erheblichen 
Nachteilen oder erheblichen Belästigungen er-
forderlich ist; unter denselben Voraussetzungen 
ist auch die nachträgliche Aufnahme, Änderung 
und Ergänzung von Auflagen zulässig.

(2) …

Abbildung 1: Synopse zu § 33i Abs. 1 GewO – Spielhallen und ähnliche Unternehmen

Andere Erlaubnisse als Spielhallenerlaubnisse bleiben von dieser Gesetzesänderung 
unberührt. Bereits während des Gesetzgebungsverfahrens verkündete die IHK Berlin 
die Abkehr von der Erfassung von Internetcafés durch das gewerbliche Spielrecht und 
teilte mit, ihre seit dem Jahr 2003 vertretene Rechtsauffassung nunmehr auch zu „leben“. 
Grund war auch hier das drohende Vertragsverletzungsverfahren der EU-Kommission 
und die Mitteilung der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung24, das 
Berliner Spielhallengesetz nicht mehr auf Internetcafés anwenden zu wollen.25

24 Heute Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe (SenWEB).
25 Pressemitteilung der IHK Berlin v. 24.2.2012 mitgeteilt von Automatenmarkt v. 2.3.2012, abrufbar 

im Internet: <https://www.automatenmarkt.de/nachrichten/artikel/berliner-internetcafes-gelten-
nicht-mehr-als-spielstaetten/> (Stand: 14.8.2019).
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IV. Reaktionen

Erste Reaktionen zeigen, dass die Gesetzesänderungen in der täglichen Praxis noch 
nicht angekommen zu sein scheinen.26 Vielfach herrscht Konfusion. Exemplarisch dazu 
das Merkblatt „Jugendschutz in Internetcafés“ der Freien Hansestadt Bremen. Darin 
wird zu gewerblichen Internetcafés ausgeführt: „Der Betrieb eines Internetcafés gilt, 
sofern hier nicht ausschließlich oder vorwiegend Spiele angeboten werden, als melde-, 
nicht aber als erlaubnispflichtiges Gewerbe. Ein Internetcafé als Spielhalle ist jedoch 
erlaubnispflichtig.“27 Auf der Website der Stadt Dortmund ist zu lesen, „Das gewerbs-
mäßige Aufstellen bzw. die Inbetriebnahme von Spielgeräten in geschlossenen Räumen 
ist erlaubnispflichtig (auch PC-Spiele, Internetcafes).“28

V. Vorschau

Die nachfolgende Arbeit wird untersuchen, welche Auswirkungen die Änderung des 
GlüStV und der Gewerbeordnung für derartige Internetcafés tatsächlich haben und 
welchen unions- und verfassungsrechtlichen Bedenken bereits § 33i Abs. 1 S. 1 GewO 
a. F. begegnete, was dessen Anwendung auf Internetcafés anging.

Die Arbeit nimmt dann Bezug auf die § 33i Abs. 1 S. 1 GewO a. F. nachfolgende Vor-
schrift des § 24 Abs. 1 GlüStV, um am Ende aufgezeigt zu haben, ob sich der bereits an-
hand von § 33i Abs. 1 S. 1 GewO a. F. darzustellende unions- und verfassungsrechtliche 
Zustand im Recht der Länder fortsetzt.

Begleitet wird diese Analyse von Ausführungen zu einem spielbezogenen Gewalt- und 
Suchtdiskurs.

26 Exempl. das Merkblatt der IHK AG Rheinland-Pfalz vom April 2016, abrufbar im Internet: <https:// 
www.pfalz.ihk24.de/blob/luihk24/Innovation,%20Umwelt%20und%20Existenzgr%C3 %BCn 
dung/Unternehmensgruendung/Gewerbeanzeigen_Gruendungsformalitaeten/Merkblaetter_zu_
erlaubnispflichtigen_und_erlaubnisfreien_Gewerbe/I-R/1284278/d0dcf8d93bc703e4742b743f 
4704fe8b/Internetcafe_mit_Unterhaltungsspielmoeglichkeit-data.pdf> (Stand: 14.8.2019): „Inter-
net-Cafes benötigen dann eine Erlaubnis als Spielhalle, wenn die Computer als Unterhaltungsspiel-
geräte genutzt werden können. Dies gilt insbesondere bei miteinander vernetzten Computern.“

27 Abrufbar im Internet: <http://www.jugendschutz-bremerhaven.de/material/MerkblattInternet 
cafes.pdf> (Stand: 14.8.2019), dort S. 8.

28 IHK Dortmund, Geldspielgeräte.
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Teil 1: Von Spielen und Straftaten

A. „Counter-Strike“ – School-Shootings – 
Gewerbeuntersagungen

Der mittlerweile plattformübergreifende Taktik-Shooter „Counter-Strike“ (CS) steht 
stellvertretend für das Spielegenre der Ego-Shooter. Diese Kategorie von Computer- 
und/oder Konsolenspielen sticht dadurch aus der Masse elektronischer Spiele hervor, 
als dass die im Gameplay nutzbaren Waffen eines der charakteristischen Merkmale die-
ser Spielegattung sind.29 Der Kontext zum Thema „Waffengewalt“ ergibt sich unmittel-
bar.

Am 26.4.2002 jedoch wandte sich Waffengewalt gegen Personen, und das real: 17 Men-
schen starben bei Deutschlands erstem Amoklauf30 in Erfurt. Bereits zwei Tage später 
meinte die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung in „Counter-Strike“ einen „Hand-
lungscode“ für die Tat erkannt zu haben.31 Der erschreckend plumpe Artikel32 stellte 
damit die Theorie einer Monokausalität auf. Zudem enthielt er weitere Unrichtigkeiten, 
die für die sich anschließende Debatte teils relevant33, teils irrelevant34, waren. Entspre-
chend war die Resonanz in der Community.35 Unerwähnt blieb nicht, dass der Täter 
zwei Kategorien von Waffen mit sich führte. Es handelte sich um eine Vorderschaft-
Repetierflinte Mossberg36 590 mit 20-Zoll-Lauf und eine Pistole Glock 17 9 mm Parabel-
lum37. Beide Waffen sind im Kaufmenü des Spiels nicht gelistet. Allerdings findet sich 
dort eine Glock 18 Selective Fire gleichen Kalibers.38

29 Instruktiv zum Verhältnis Waffenproduzenten – virtuelle Waffen, Parkin, Arms.
30 Sofern hier von Amok die Rede ist, ist damit die schwerste Form zielgerichteter Schulgewalt in Form 

eines bewaffneten Angriffs auf Lehrer oder Mitschüler in Fremd- und meist auch Selbsttötungsabsicht 
gemeint = School Shooting. Beide Begriffe sind im wissenschaftlichen Kontext gebräuchlich und wer-
den dort synonym verwendet.

31 Schirrmacher, Massaker; ähnlich Bannenberg: „Da war ganz klar: Das [Counterstrike] ist ein Verstärker 
und ein Training gewesen zum Vorbereiten auf die Tat“, zit. nach Eppelsheim, Helden.

32 Krit. auch Feibel, Gewalt.
33 So behauptete Schirrmacher, Massaker, Ziel des Spiels sei die Tötung von „Polizisten (…) über Pas-

santen bis hin zum Schulmädchen“.
34 Schirrmacher, Massaker, erklärte das Spiel unzutreffend für indiziert.
35 Siehe dazu FAS, Kriminalisierung.
36 O. F. Mossberg & Sons, Inc, online: <http://www.mossberg.com/firearms/> (Stand 14.8.2019). Die-

se Waffe wurde vom Täter nicht eingesetzt, Gasser/Creutzfeldt/Näher u. a., Bericht, 327 ff. und 337.
37 Glock Gesellschaft mbH, online: <http://eu.glock.com/deutsch/glock17.htm> (Stand 14.8.2019) 

und <https://en.wikipedia.org/wiki/Glock#9.C3.9719mm_Parabellum> (Stand 14.8.2019).
38 <https://liquipedia.net/counterstrike/Portal:Weapons> (Stand 14.08.2019).



28

Teil 1: Von Spielen und Straftaten

Bereits kurz nach dem Amoklauf in Erfurt geriet das Gewerbe der Internetcafés in 
das Blickfeld insbesondere der Berliner Behörden. So gab es im Jahr 2002 nach Aus-
kunft des Landeskriminalamtes (LKA) Berlin mehr als 250 Kontrollen. Anlass war die 
Vermutung, dass in den Gewerben, in denen mehrere Computer zu einem Netzwerk 
zusammengeschlossen seien und in denen die kommerzielle Nutzung von Computer-
spielen angeboten werde, eher vom Betrieb einer Spielhalle, als vom Betrieb von In-
ternetcafés ausgegangen werden müsse. Computerspiele stand auch hier synonym für 
„Counter-Strike“. Im Zuge der Kontrollen kam es zu zahlreichen Schließungen.

Politisch führte die Tat zur Änderung von § 131 Abs. 1 StGB.39 Aufgrund Art. 1 Nr. 6a) 
des Gesetzes zur Änderung der Vorschriften über die Straftaten gegen die sexuelle 
Selbstbestimmung und zur Änderung anderer Vorschriften erweiterte der Gesetzgeber 
den Tatbestand der Gewaltdarstellung um Gewalttätigkeiten gegen sog. menschenähn-
liche Wesen.40 Dazu zählen insbesondere auch virtuelle Figuren.41 Diese Figuren seien 
nach objektiven Maßstäben ihrer äußeren Gestalt nach Menschen durchaus ähnlich. 
Auf die Art der Darstellung mittels Zeichnung oder eben Programmierung sowie die 
Kategorisierung als Zombie oder Alien komme es hingegen nicht an.42 Die Gesetzesbe-
gründung konstatierte, dass sich in der Vorgeschichte des School-Shootings in Erfurt 
ein übermäßiger Konsum gewaltverherrlichender Computerspiele fände. Dies lasse auf 
ein gewisses Gefährdungspotenzial medialer Gewaltdarstellungen schließen.43

Ein weiterer Amoklauf ereignete sich am 20.11.2006 an der Geschwister-Scholl-Schule 
in Emsdetten. Dort verletzte der ehemalige Schüler Sebastian Bosse 37 Personen, fünf 
davon mit Schusswaffen. Der Täter trug gänzlich andere Waffen bei sich. Dabei han-
delte es sich um zwei Perkussionswaffen44 (Pistole und Gewehr) und ein Kleinkali-
bergewehr.45 Auch hier ergab sich sehr schnell ein Kontext zu Computerspielen und 
insbesondere wieder zum Spiel „Counter-Strike“.46 Und am 22.11.2006 wurden in der 
Sendung Stern-TV Szenen einer „Counter-Strike“-Map47 der Schule gezeigt, die der Tä-

39 So explizit BT-Drucks. 15/1311, 22 (dort Zu Nummer 4b).
40 Gesetz zur Änderung der Vorschriften über die Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung und 

zur Änderung anderer Vorschriften v. 27.12.2003, BGBl I 2003, 3007.
41 Fischer, StBG, § 131 Rn. 6. Krit. Zu diesem Tatbestandsmerkmal Erdemir, Gewaltdarstellungen, 317 

(322) m. w. N.
42 Zum Ganzen BT-Drucks. 15/1311, 22 (dort Zu § 131 Abs. 1).
43 BT-Drucks. 15/1311, 22 (dort Zu Nummer 4b).
44 (Nachbau) Historische(r) Waffen, die sich durch ein Zündhütchen und das Perkussionsschloss aus-

zeichnen; ca. 18./19. Jh.
45 Jüttner, Emsdetten.
46 So die Schlagzeile der „Abendzeitung“ v. 21.11.2006; differenzierender Kaube, Emsdetten.
47 Map = virtuelles Spielszenario.
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ter erstellt haben sollte.48 Auch diesmal reagierte der Gesetzgeber.49 Gegenstand war 
diesmal nicht das Straf-, sondern das Jugendschutzrecht. Art. 1 Nr. 3 des Ersten Ge-
setzes zur Änderung des Jugendschutzgesetzes v. 24.6.2008 erweiterte die schwer ju-
gendgefährdenden Trägermedien in § 15 Abs. 2 durch Nr. 3a nunmehr um besonders 
realistische, grausame und reißerische Darstellungen.50

Zu einem erneuten School-Shooting kam es am 11.3.2009 in Winnenden. Dort kamen 
15 Menschen durch den 17-jährigen ehemaligen Schüler Tim Kretschmer ums Leben. 
Der Täter nutzte eine Beretta 92.51 Auch diesmal war der Täter Konsument von Compu-
terspielen. Insofern ergab sich auch hier ein Bezug der Tat zu „Counter-Strike“. Auch be-
findet sich die Beretta als „Dual Beretta“ im Waffenportfolio des Spiels.52 Deshalb ergab 
sich nach den Taten nicht nur eine erneute öffentliche Diskussion um die Wirkungs-
weise von Computerspielen,53 sondern auch eine Diskussion um das Waffenrecht.54 Das 
Waffengesetz wurde schließlich mit Wirkung v. 1.10.2009 dort moderat verschärft, wo 
es um die Bedürfnisprüfung und die Kontrolle des Berechtigten geht.55 Die juristische 
Aufbereitung des Sachverhalts dauert noch immer an: Nachdem der Vater des Täters 
zunächst wegen fahrlässiger Tötung und Körperverletzung verurteilt wurde,56 sprach 
das LG Stuttgart der Unfallkasse Baden-Württemberg Schadensersatz wegen der Heilbe-
handlungskosten für Schüler, Lehrer und Eltern im Wege der Cessio legis (§ 116 Abs. 1 
SGB X) dem Grunde nach zu; es geht um € 716.000.57 Das LG Stuttgart wird darüber 

48 Stöcker, Amoklauf.
49 Spürck/Erdemir, in: Nikles/Roll/Spürck u. a., Jugendschutzrecht, Teil II: JuSchG § 15 Rn. 45.
50 BGBl. I 2008, 1075. Die Norm war Folge der Vorwegnahme der Evaluierung des Jugendschutzssys-

tems durch das Hans-Bredow-Institut im Bereich der Video- und Computerspiele aufgrund eines So-
fortprogramms des BMFSFJ und des MGFFI (heute MAIS, NRW) v. 13.02.2007 zum Schutz von 
Kindern und Jugendlichen vor gewaltbeherrschten Computerspielen (BT-Drucks. 16/8546, 6). Zum 
Evaluationsbericht Brunn/Dreier/Dreyer u. a., Jugendschutzsystem, online: <https://www.hans- 
bredow-institut.de/webfm_send/107> (Stand: 14.8.2019).

51 <http://www.whq-forum.de/cms/578.0.html> (Stand 14.8.2019).
52 <https://liquipedia.net/counterstrike/Portal:Weapons> (Stand 05.01.2019). Mit einem umfas-

senden Update für „Counter-Strike: Global Offensive“ (CS:GO) v. 15.9.2015 tauschte die Fa. Val-
ve u. a. sämtliche Animationen der Waffen. Die Berettas beispielsweise verfügen nunmehr über 
einer erhöhte Reichweite und Durchschlagskraft. Dazu <http://blog.counter-strike.net/index.
php/2015/09/12496/> (Stand 14.8.2019).

53 Siehe <http://www.stern.de/panorama/durchsuchung-bei-tim-k-da-hat-sich-was-angebahnt-6580 
88.html> (Stand: 14.8.2019).

54 Bornhöft/Brinkbäumer/Demmer u. a., Wut.
55 Art. 3 Abs. 5 Viertes Gesetz zur Änderung des Sprengstoffgesetzes (4. SprengGÄndG) v. 17.7.2009, 

BGBl. I 2009, 2062; dazu Soschinka/Heller, Waffenrecht, 993.
56 LG Stuttgart, Urt. v. 1.2.2013 – 7 KLs 112 Js 21916/09, becklink 1024711. Grundlage der Verur-

teilung war das Unterlassen des Überlassens einer erlaubnispflichtigen Waffe und Munition an den 
nichtberechtigten Sohn.

57 Teilurt. v. 7.8.2015 – 15.O.44/14 und dazu becklink 2000805; SWR, Schadensersatz.
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hinaus noch über Hinterbliebenenansprüche und Ansprüche Verletzter zu entscheiden 
haben. Der Rechtsstreit der Stadt Winnenden gegen die Eltern des Täters um Scha-
densersatz u. a. wegen Reparaturarbeiten an öffentlichen Gebäuden endete mit einem 
Vergleich. Schließlich hatte auch der Vater des Täters gegen die den Sohn behandelnde 
Klinik und Ärzte auf 4 Mio. € Schadensersatz wegen Falschbehandlung geklagt.58

Das vorerst letzte Attentat mit deutlichen Bezügen zu „Counter-Strike“ begab sich am 
22.7.2016 in München. Dort tötete der 18-jährige Deutsch-Iraner David Sonboly 9 
Menschen und verletzte 5 weitere.59 Tatwaffe war auch hier eine Pistole vom Typ Glock 
17 Kaliber 9 × 19 mm. Die Waffe hatte der Täter im sog. Darknet60 gekauft.61 Der Bezug 
zum Ego-Shooter war schnell geknüpft: So berichteten die Medien ausführlich über die 
Kontakte des Täters zu einer „Counter-Strike“-Clique.62 Die Tat weicht jedoch in zwei-
erlei Hinsicht von den hier sonst beschriebenen Attentaten ab. Dies betrifft zunächst 
den Tatort, der sich nicht auf einem Schulgelände, sondern im öffentlichen Raum 
(McDonald’s-Restaurant, Saturn-Filiale, Olympia-Einkaufszentrum (OEZ), öffentliche 
Straße) befand. Des Weiteren ergab sich eine Diskussion um die ideologische Moti-
vation des Attentats.63 Vor dem Hintergrund etwaiger Ansprüche Betroffener gegen 
den Staat auf Härteleistungen64 als Opfer eines extremistischen Übergriffs sollte diese 
Frage mithilfe dreier im Auftrag der Stadt München und eines im Auftrag des Bayeri-
schen LKA erstellte Gutachten geklärt werden. Zu dieser Frage lassen sich durchaus 
zwei Lager ausmachen.65 Auf der einen die Expertise von Politologie und Soziologie: 
Nach Kopke „erfüllt die Art der Tatbegehung […] die Kriterien eines Hassverbrechens 

58 Liese, Schadensersatz; die Klage wurde mit Urt. des LG Heilbronn v. 26.4.2016 – 1 O 220/12 R, 
abgewiesen (becklink 2003107). Die hiergegen gerichtete Berufung nahm der Kläger zurück, OLG 
Stuttgart – 1 U 72/16, PM des LG Heilbronn v. 26.09.16, abrufbar im Internet <http://www.land 
gericht-heilbronn.de/pb/,Lde/Vater+des+Amoktaeters+von+Winnenden+nimmt+Berufung+ 
zurueck/?LISTPAGE=1185232> (Stand: 14.8.2019).

59 Instruktiv <https://de.wikipedia.org/wiki/Anschlag_in_München_2016> (Stand: 14.8.2019).
60 Jenseits des Internet operierende virtuelle Marktplätze, die sich in anonymen, pseudonymen und de-

zentralen Netzwerken, etwa als Hidden Service im Tor-Netzwerk, bewegen.
61 Zum Strafverfahren gegen den Händler LG München I, Urt. v. 19.1.2018 – 12 KLs 111 Js 239798/16 

(unveröffentlicht); dazu Fahl, Darknet.
62 Exempl. Hell/Lutteroth/Neumann, David S.
63 Diese wurde insbesondere durch ein Manifest rechtsextremer Gesinnung begründet.
64 Seit dem Haushalt 2001 zur Verfügung gestellte Haushaltsmittel für die Härteleistung für Opfer zu-

nächst nur rechtsextremer Gewalt auf die kein Anspruch besteht, siehe Richtlinie zur Zahlung von 
Härteleistungen für Opfer extremistischer Übergriffe aus dem Bundeshaushalt v. 18.12.2009, ab-
rufbar im Internet: <https://www.bundesjustizamt.de/DE/SharedDocs/Publikationen/Haerte 
leistungen/Richtlinie_Haerteleistung_extremistisch.pdf?__blob=publicationFile&v=3> (Stand: 
14.8.2019).

65 Zur Schwierigkeit der Abgrenzung von Täterprofilen Baurmann/Berbner/Bund u. a., Dossier, 13 (14).
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im Sinne des Definitionssystem [sic.] PMK“66.67 Hartleb geht davon aus, man könne mit 
gutem Grund einen Einsamen-Wolf-Terrorismus68 diagnostizieren.69 Quent schließlich 
stützt ebenso die These vom „Lone actor terrorism“.70 Die Expertise der Kriminologie 
repräsentiert Bannenberg. In ihrem Gutachten lehnt sie die These vom „Lone Wolf “ ab 
und vertritt die des psychopathologischen Amokläufers.71 Unter Bezug auf die drei erst-
genannten Gutachten stufte das Bundesamt für Justiz (Bf J) die Tat mit der Folge als 
rechtsextremistisch motiviert ein, als dass die Betroffenen „Anspruch“ auf sog. Härte-
leistungen erwarben.

B. Eine kurze Historie der sog. Shooter Games72

Im Berufungsverfahren 1 B 20.03 des OVG Berlin zur Schließung eines Internetcafés 
wird die beklagte Behörde mit der Einlassung zitiert, der Betrieb des Internetcafés sei 
gerade darauf gerichtet, Kindern und Jugendlichen das Spielen von sog. Ballerspielen 
und anderen Spielen zu ermöglichen, und dies ohne, dass sie einer Kontrolle ihrer Er-
ziehungsberechtigten unterworfen seien.73 Diese zentrale und immer wiederkehrende 
Argumentation macht es erforderlich, die Entwicklung dieses Mediums näher zu be-
trachten.

Computerspiele haben eine längere Tradition: Bereits 197274 erschien das virtuelle 
Spiel „Pong“75. Das Spiel war sehr einfach programmiert und stellte lediglich zwei Schlä-
ger und eine Art Ball dar.76

Eine Schnittmenge mit den aktuellen Shootern gab es bei dem 1980 von der japani-
schen Fa. Namco publizierten “PAC-Man“. Hier wandert eine kleine gelbe Scheibe mit 

66 Definitionssystem zur statistischen Erfassung politischer Straftaten innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland.

67 Kopke, Gutachten, 11.
68 Terroristischer Tätertyp ohne Kommando, dazu Serr, Lone Wolf, 76 (77). Enzensberger tituliert die-

sen Tätertyp als „radikalen Verlierer“, Männer, 12.
69 Hartleb, Gutachten, 8.
70 Quent, Gutachten, 21 f. und 41, unter Bezug auf Ellis/Pantucci/de Roy van Zuijdewijn u. a., Lone-Actor.
71 Bannenberg, Gutachten, 7 f.
72 Dazu ausführlich Fromm, Shooter, 23; gute Übersicht auch unter <http://de.wikipedia.org/wiki/

Ego-Shooter> (Stand: 14.8.19).
73 Urt. v. 12.5.2004 – 1 B 20.03, GewArch 2004, 385 = MMR 2004, 707 = BeckRS 2004, 14169 = K&R 

2005, 47 = CR 2005, 59.
74 Die Prototypen wurden 1966 bis 1969 entwickelt.
75 Zur Entwicklung <http://www.pong-story.com/intro.htm> (Stand: 14.8.2019).
76 Bildliche Darstellungen unter <http://www.pong-story.com/atpong1.htm> (Stand: 14.8.2019).


